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die Gemcmdvcrw-'.ltnng von Großdictwyl gegen ihre

Verfügung in Betreff des B. Zettel bey der Gesetzgebung

eingegeben, und von denen sic de rch dac Blatt desSchwci-

zer>schen Republikaners N. 29;, welches den Bericht der

Pet. Commißion und eine vorgebliche Anschuldigung ihres

Verfahrens enthaltet, benachrichtiget worden. Sie ver-

langt, daß ihrer Rechtfertigung, die darinn besieht, daß

,sic die Petition von Großtieiwyl offenbarer Unwahrhei-

gen und Entstellung der Umständen bezüchcigct, die ncm-

liche Publizität wie der Anschuldigung ertheilt werde;
und stellt es der Gesetzgebung anheim, über die Gemciudö-

Verwaltung zu Grvßdielivyl zu verfügen, was dem mora.

lochen und politischen Werth ihrer Petition angemessen

seyn niag.
Die Pelitionscommißion nach dem sie ihren damals

abgesiattcten Bericht iiachgelcsen. hat gefunden, daß

derstl->e eines Theils einen Auszug der Petition der Ge-

nicindc Großdtetwyl, durch welche allerdings die Lcr-
waltuiigekammer willkürlicher Verfügungen beschuldigt

wird, andern Theils denn ihr Befinden enthalte, in

welchen: hingegen keine Anschuldigung steht, im Gegen-

theil die Wahrheit der Beschwerden von Großdicimyl

mr Zweifel gelassen und die ganze Sache der Vollziehung

zur Untersuchung und Verfügung zu überweisen angera-

then wird, welcher Antrag auch angenommen worden.

So wenig als die Anschuldigung der Verwaltungs-
kammer von der Gesetzgebung in Untersuchung genommen

worden so wenig kann ihre Rechtfertigung von der Gc-

schgebunz untermcht werden; und so wenig als der gc-

schzebtnde Rath die Einrükmig des frühern Berichts i»

öffentliche Blatter verhängt hat, eben so wenig wird sie

über die Bekanntmachung der Rechtfertigung etwas ver-

hängen. Die Commißion räth daher an, die Zuschrift

der Vecwaikungskammcr, lediglich ad acta zu legen.

Inländische Nachrichten.
Dcr Regierungsstatthalter des Cantons Lu-

gauo an seine Mitbürger.
Hier ist.das ncue Auflagensystem das ich auf Befehl

der Regierung kund mache. Es gereich: nur zum wahren

Vergnüge» Euch ankündigen zu können, daß es die ihm

vorangegangenen übertriebenen Gerüchte zu Schanden

macht; da es überdieß vorzüglich auf Billigkeit gegründet

ist, und mit dein Vermögen eiueS jeden Bürgers in rich,

tigcm Verhältniß steht, ft> ist es um so weniger fühlbar.

Erkundiget Euch und ubervenkt die Abgaben, weiche

benachbarte» Staaten auferlegt sind, und Ihr werdet

eingestchen müssen, daß ungeachtet dcr heftige» politischen
Erschütterungen, nngeachtel der traurigen Folgen eines

kaum beendigten Kriegs und dcr Dringlichkeit für die

öffentlichen Ausgaben zu sorgen, die Aufopferungen,
welche daS Vaterland von Euch fodcrt, eben so mäßig
als unumgänglich nothwendig sind. Der Eifer der ver-
schicdenen öffentlichen Beamten denen die Vollziehung
dieses Plans anvertraut ist, die hierauf Bezug habenden
ministeriellen Weisungen und die fernern Erläuterungen,
welche man in der Folge bcy zweifelhaften Fällen crhal.
le» kann, werden wie ich hoffe, die Schwierigkeiten über»

winden, die mit neuen Einrichtungen so ausgedehnten
und kizlichcn Inhalts unzertrennlich sind.

Endlich muß ich Euch bemerken, daß eine getreue und

baldige Folgclcistung gegen die Verfügungen der Regie«

rung, dieien Gegenstand betreffend, sowohl für den

Staat als für Euch selbst minder lästig ist, als es andere

Maßnahmen seyn würden.

Lugano, den 4. May 1801.

Sign. Jos. Ioh. Baptist F r a n z 0 n ».

D r u k f e h l e r.
In N. ;n. S. 8». Sp. 2 Zeile 26 von oben, statt

in dem neuen, so wie iet-em bestehenden, lies jeden,
neuen, so wie jedem bestehenden.

Ebendaselbst Z. 16 von unten, statt behenden W>l«
len, lies behendem Blicke.

Ebmdas. Z. 14 von unten, statt prciswürdigen,
lies precise«.

S. 84. Sp. 1. Z. ; von oben, nach 'den Wertem:
vieljährigcr Freund, lies Aliseckelmcistcr Felix Pal«
lhasar.

Ebendas. Z. i? von oben, nach dem Worte: dabey,
lies die Behandlungen.

Ebendas. Z. 6 von unten, statt Überreichung,
lies Ueberziehunq.

Sp. 2. Z. 9 sind folgende zwey unserer edeln und
theuren Freunde ausgelassen worden : Siphons Psyffer
(Mitglied der Gesetzgebung), Joseph Pfyffcr (Oder»
einnchmer).

Ebendas. Z. io von unten, statt in einem kritische»

Zeitpunkte, lies in diesem so kritischen Zeilpunkle.

In dem S->12 (Nr. »40 und »41) und folgenden

abgedrukten Bericht der Pvlizcycommißivn, ist anstatt

Kuochlep durchaus zu lese» Kuechler.
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